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Zehntes Gesetz
zur Änderung des Berliner Naturschutzgesetzes

Vom 23. März 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Die §§ 39 bis 39b des Berliner Naturschutzgesetzes in der Fassung
vom 28. Oktober 2003, das zuletzt durch Artikel XIV des Gesetzes
vom 17. Dezember 2003 (GVBl. S. 617) geändert worden ist, wer-
den wie folgt gefasst:

„§ 39

Anerkennung von Vereinen durch die oberste Behörde
für Naturschutz und Landschaftspflege

(1) Die Anerkennung als Verein wird auf Antrag erteilt. Sie ist zu
erteilen, wenn der Verein

1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vor-
wiegend die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
fördert,

2. einen Tätigkeitsbereich hat, der mindestens das Gebiet des Lan-
des Berlin umfasst,

3. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht
und in diesem Zeitraum im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen
ist,

4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet;
dabei sind Art und Umfang seiner bisherigen Tätigkeit, der
Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit des Vereins zu
berücksichtigen,

5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144) in
der jeweils geltenden Fassung von der Körperschaftsteuer befreit
ist und

6. den Eintritt als Mitglied, das in der Mitgliederversammlung
volles Stimmrecht hat, jedermann ermöglicht, der die Ziele des
Vereins unterstützt. Bei Vereinen, deren Mitglieder ausschließ-
lich juristische Personen sind, kann von der zuletzt genannten
Voraussetzung abgesehen werden, sofern die Mehrzahl dieser
juristischen Personen diese Voraussetzung erfüllt.

In der Anerkennung ist der satzungsgemäße Aufgabenbereich, für
den die Anerkennung gilt, zu bezeichnen.

(2) Die Anerkennung wird von der obersten Behörde für Natur-
schutz und Landschaftspflege ausgesprochen; die anerkannten Ver-
eine sind mit den Anerkennungsgründen im Amtsblatt für Berlin be-
kannt zu geben.

(3) Die Anerkennung kann zurückgenommen werden, wenn die
Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht vorgelegen haben; sie ist
zurückzunehmen, wenn dieser Mangel nicht beseitigt ist. Die Aner-
kennung ist zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen für ihre
Erteilung nachträglich weggefallen ist. Mit der unanfechtbaren Auf-
hebung der Anerkennung endet das Mitwirkungsrecht.

(4) Jeder anerkannte Verein hat der obersten Behörde für Natur-
schutz und Landschaftspflege im dritten Jahr nach der Anerkennung
und dann wiederkehrend alle drei Jahre einen Bericht über seine
Tätigkeiten im satzungsgemäßen Aufgabenbereich vorzulegen.

(5) Die oberste Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege
kann einem anerkannten Verein auf Antrag in bestimmtem Umfang
die Betreuung einzelner nach § 18 geschützter Teile von Natur und
Landschaft widerruflich übertragen. Hoheitliche Befugnisse kann
sie ihm nicht übertragen. Der Verein ist vor einer Änderung oder
Aufhebung der Schutzerklärung sowie vor Befreiungen, die sich auf
den von ihm betreuten Teil beziehen, zu hören; § 39a Abs. 2 gilt ent-
sprechend.

(6) Die nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum
3. April 2002 geltenden Fassung von der obersten Behörde für
Naturschutz und Landschaftspflege anerkannten Verbände gelten als
nach dieser Vorschrift anerkannte Vereine.

§ 39a

Mitwirkung von Vereinen

(1) Einem nach § 39 oder vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit anerkannten Verein ist Gelegen-
heit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen Sach-
verständigengutachten zu geben

1. bei der Vorbereitung von Vorschriften des Landesrechts, deren
Erlass die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
berührt; dies gilt nicht, wenn nach anderen Vorschriften die Be-
teiligung von Bürgern vorgesehen ist,

2. bei der Aufstellung des Landschaftsprogramms und von Land-
schaftsplänen,

3. bei der Vorbereitung von Plänen im Sinne des § 35 Satz 1 Nr. 2
des Bundesnaturschutzgesetzes,

4. bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher und sonstiger
öffentlicher Stellen zur Wiederansiedlung von Tieren und Pflan-
zen verdrängter wild lebender Arten in der Natur,

5. vor Befreiungen von Vorschriften dieses Gesetzes, des Bun-
desnaturschutzgesetzes oder auf Grund dieser Gesetze erlasse-
ner Rechtsverordnungen sowie von Vorschriften einer Rechts-
verordnung zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes nach
§ 19 des Wasserhaushaltsgesetzes und § 22 des Berliner Wasser-
gesetzes,

6. in Planfeststellungsverfahren, soweit es sich um Vorhaben han-
delt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind,

7. bei Plangenehmigungen, die an die Stelle einer Planfeststellung
im Sinne der Nummer 6 treten, soweit eine Öffentlichkeitsbetei-
ligung nach § 17 Abs. 1b des Bundesfernstraßengesetzes vorge-
sehen ist,

8. vor der Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung oder
wesentliche Änderung von Anlagen in oder an oberirdischen Ge-
wässern, soweit mit dem beantragten Vorhaben ein Eingriff in
Natur und Landschaft im Sinne von § 14 verbunden ist,

9. vor der Zulassung von Vorhaben, die mit nicht vermeidbaren und
nicht ausgleichbaren Eingriffen in Natur und Landschaft verbun-
den sind,

10. bei der Aufstellung der forstlichen Rahmenplanung,

11. vor der Erteilung einer Umwandlungsgenehmigung nach dem
Landeswaldgesetz, sofern die Umwandlung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedarf,

12. vor der Zulassung von Projekten im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 11
des Bundesnaturschutzgesetzes, die nicht unmittelbar mit der
Verwaltung eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung
oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets in Verbindung
stehen oder hierfür notwendig sind,

soweit er durch das Vorhaben in seinem satzungsgemäßen Aufga-
benbereich berührt wird. § 28 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 und § 29
Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes gelten sinn-
gemäß.

(2) Bei häufig oder regelmäßig wiederkehrenden, gleich gelagerte
Sachverhalte betreffenden Anträgen auf Befreiungen oder Genehmi-
gungen ist den Vorschriften des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 5, 8, 9, 11 und
12 Genüge getan, wenn die Verbände bei der erstmaligen Befreiung
oder Genehmigung mitgewirkt haben. Bei Vorhaben, deren Auswir-
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kungen auf Natur und Landschaft gering sind, kann von der Beteili-
gung abgesehen werden.

§ 39b
Rechtsbehelfe von Vereinen

(1) Über die in § 61 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ge-
nannten Fälle hinaus können die nach § 39 oder vom Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit anerkannten
Vereine auch in den Fällen des § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 9, 11
und 12 Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsord-
nung einlegen, ohne eine Verletzung eigener Rechte darlegen zu
müssen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend im Fall der Ablehnung oder Unter-
lassung eines in Absatz 1 genannten Verwaltungsaktes. Ein Klage-
recht besteht auch, wenn zu Unrecht an Stelle der in Absatz 1 ge-
nannten Verwaltungsakte andere hoheitliche Maßnahmen gesetzt
worden sind, für die das Gesetz eine Mitwirkung der anerkannten
Vereine nicht vorsieht.

(3) Die Vorschriften des § 61 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 4 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193) sind
in den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen entsprechend
anwendbar.“

Artikel II
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Harald W o l f

Bürgermeister
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Drittes Gesetz
zur Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes

Vom 23. März 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Das Justizverwaltungskostengesetz in der Fassung vom 16. Au-

gust 1993 (GVBl. S. 372), zuletzt geändert durch Artikel XXXIX
des Gesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBl. S. 260), wird wie folgt
geändert:
1. § 1 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Hiervon ist § 4 Abs. 3 der in Satz 1 genannten Verordnung aus-
genommen.“ 

2. § 10 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Gebühr für eine erneute Ablehnung des Antrags auf

Bestellung zum Notar wird nicht erhoben, wenn der erneuten
Bewerbung auf eine Notarstelle eine Ausschreibung zu Grunde
liegt, die vor dem 1. Januar 2005 erfolgt ist.“

3. Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 5.1.2 wird wie folgt gefasst:

b) Nach Nummer 5.3.3 werden folgende Nummern 5.4 bis 5.4.3
nebst Anmerkung eingefügt:

Artikel II
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Harald W o l f

Bürgermeister

„5.1.2 Ablehnung des Antrags auf Bestellung
zum Notar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 €“.

„5.4 Notarrevision gemäß § 93 der Bundes-
notarordnung

5.4.1 Notarrevision bei weniger als 50 in der
Urkundenrolle zu notierenden Geschäf-
ten im Prüfungszeitraum  . . . . . . . . . . . 250 €

5.4.2 Notarrevision bei weniger als 2 000 in
der Urkundenrolle zu notierenden Ge-
schäften im Prüfungszeitraum  . . . . . . . 500 €

5.4.3 Notarrevision im Übrigen . . . . . . . . . . . 800 €
Anmerkung:
Zusätzliche Zwischenprüfungen und
Stichproben ohne Anlass im Sinne des
§ 93 Abs. 1 Satz 2 der Bundesnotarord-
nung bleiben gebührenfrei.“
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Verordnung
über die zentrale Vergabe von Studienplätzen

(Vergabeverordnung – VergabeVO)

Vom 14. März 2005

Auf Grund des § 10 Nr. 1 des Berliner Hochschulzulassungsgeset-
zes vom 29. Mai 2000 (GVBl. S. 327) in Verbindung mit Artikel 16
des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen vom
24. Juni 1999 (GVBl. 2000 S. 330) wird verordnet:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

I. Allgemeines

§ 1 Umfang der zentralen Studienplatzvergabe

§ 2 Einbezogene Bewerbungen

II. Antragstellung

§ 3 Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Verfahren

§ 4 Beteiligung am Verfahren

§ 5 Besonderer öffentlicher Bedarf

III. Quotierung und Verfahrensablauf

§ 6 Quotierung

§ 7 Ablauf des zentralen Vergabeverfahrens

§ 8 Zulassungsbescheid

§ 9 Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens

§ 10 Auswahlverfahren der Hochschulen

IV. Quoten und Auswahlkriterien
des zentralen Vergabeverfahrens

§ 11 Auswahl in der Abiturbestenquote

§ 12 Landesquoten

§ 13 Zurechnung zu den Landesquoten

§ 14 Auswahl nach Wartezeit

§ 15 Auswahl nach Härtegesichtspunkten

§ 16 Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer
Hochschulzugangsberechtigung

§ 17 Auswahl für ein Zweitstudium

§ 18 Nachrangige Auswahlkriterien

V. Auswahl nach einem Dienst aufgrund früherer Zulassung

§ 19 Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungs-
anspruchs

VI. Verteilung auf die Studienorte

§ 20 Verteilung der in der Abiturbestenquote Ausgewählten auf
die Studienorte

§ 21 Verteilung der nach § 7 Abs. 3 Ausgewählten auf die Stu-
dienorte

VII. Vergabe von Teilstudienplätzen

§ 22 Teilstudienplätze

VIII. Schlussbestimmungen

§ 23 Inkrafttreten

Anlage 1

In das Verfahren der Zentralstelle einbezogene Studiengänge (zu § 1
Satz 2)

Anlage 2

Ermittlung der Durchschnittsnote (zu § 11 Abs. 3 Satz 1)

Anlage 3

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium (zu
§ 17 Abs. 2 Satz 2)

Anlage 4

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten (zu
§ 21 Abs. 1 Satz 3)

I. Allgemeines

§ 1

Umfang der zentralen Studienplatzvergabe
1Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (Zentralstel-

le) vergibt die Studienplätze des ersten Fachsemesters der in das zen-
trale Vergabeverfahren einbezogenen Studiengänge, soweit sie nicht
von den Hochschulen vergeben werden. 2Die in das zentrale Verga-
beverfahren einbezogenen Studiengänge sind in Anlage 1 aufge-
führt.

§ 2

Einbezogener Personenkreis
1Die Studienplätze werden an Deutsche sowie an ausländische

Staatsangehörige oder Staatenlose, die im Sinne dieser Verordnung
Deutschen gleichgestellt sind, vergeben. 2Deutschen gleichgestellt
sind hiernach:

1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kinder von
Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedsstaates der Europäi-
schen Union oder von Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsangehörigen
in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind oder gewe-
sen sind,

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende andere Familien-
angehörige im Sinne des Artikels 10 der Verordnung (EWG)
Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 (ABl. EG Nr. L
257 S. 2) von Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedsstaates
der Europäischen Union oder von Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese
Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland beschäf-
tigt sind, sowie

4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die ei-
ne in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer deutschen
Auslandsschule erworbene Hochschulzugangsberechtigung, die
nicht ausschließlich nach ausländischem Recht erworben wurde
(deutsche Hochschulzugangsberechtigung), besitzen.

3Wer nach Satz 2 Deutschen gleichgestellt ist, wird nach den für
Deutsche geltenden Bestimmungen am Vergabeverfahren beteiligt.
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II. Antragstellung

§ 3

Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Verfahren

(1) Zulassungsanträge richten sich zugleich auf die Teilnahme am
zentralen Vergabeverfahren und auf die Teilnahme an den Auswahl-
verfahren der Hochschulen.

(2) 1Der Zulassungsantrag muss

1. für das Sommersemester, wenn die Hochschulzugangsberech-
tigung vor dem 16. Juli des Vorjahres erworben wurde, bis zum
30. November des Vorjahres, andernfalls bis zum 15. Januar,

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangsberech-
tigung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis zum 31. Mai,
andernfalls bis zum 15. Juli,

bei der Zentralstelle eingegangen sein (Ausschlussfristen). 2Bei Be-
werbungen für ein Zweitstudium gilt der Zeitpunkt des Abschlusses
des Erststudiums als Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangs-
berechtigung nach Satz 1.

(3) 1Im Zulassungsantrag ist ein Studiengang zu wählen. 2Für die
Vergabe der Studienplätze in der Abiturbestenquote können bis zu
sechs Studienorte in einer Reihenfolge gewählt werden. 3Für die Ver-
gabe der Studienplätze in den weiteren durch die Zentralstelle verge-
benen Quoten sind gewünschte Studienorte in einer Reihenfolge zu
wählen. 4Für das Auswahlverfahren der Hochschulen können bis zu
sechs Studienorte in einer Reihenfolge gewählt werden.
5Studiengangwunsch und Ortswünsche können nach Ablauf der
Fristen nach Absatz 2 Satz 1 nicht mehr geändert werden.

(4) Im Zulassungsantrag hat die Bewerberin oder der Bewerber
anzugeben, ob sie oder er 

1. für den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der Antragstellung
an einer deutschen Hochschule als Studentin oder Student einge-
schrieben ist,

2. bereits an einer deutschen Hochschule ein Studium abgeschlos-
sen hat oder als Studentin oder Student eingeschrieben war, ge-
gebenenfalls für welche Zeit.

(5) 1Stellt eine Bewerberin oder ein Bewerber mehrere Zulas-
sungsanträge, wird nur über den letzten fristgerecht eingegangenen
entschieden. 2Anträge, die nach dieser Verordnung ergänzend zum
Zulassungsantrag gestellt werden können, sind mit dem Zulassungs-
antrag zu stellen, es sei denn, der Antrag stützt sich auf einen zum
Sommersemester vor dem 16. Januar, zum Wintersemester vor dem
16. Juli nach Ablauf der jeweiligen Bewerbungsfrist eingetretenen
Sachverhalt.

(6) 1Die Zentralstelle bestimmt die Form des Zulassungsantrags
und der Anträge nach Absatz 5 Satz 2. 2Sie bestimmt auch die Un-
terlagen, die den Anträgen mindestens beizufügen sind, sowie deren
Form; dabei kann sie auch bestimmen, dass den Anträgen Unterla-
gen beizufügen sind, die für das Auswahlverfahren der Hochschulen
nach deren Vorgaben benötigt werden. 3Sie ist nicht verpflichtet, den
Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. 4Die Bewerberinnen und
Bewerber übersenden den nach Absatz 3 Satz 4 gewählten Hoch-
schulen die jeweils für deren Auswahlverfahren benötigten Unterla-
gen; das Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.

(7) 1Wer die Bewerbungsfristen nach Absatz 2 Satz 1 versäumt, ist
vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. 2Ist der Zulassungsantrag
fristgerecht gestellt worden, können nachträglich eingereichte Un-
terlagen

1. für das Sommersemester, wenn die Hochschulzugangsberechti-
gung vor dem 16. Juli des Vorjahres erworben wurde, bis zum
15. Dezember des Vorjahres, andernfalls bis zum 31. Januar,

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangsberechti-
gung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis zum 15. Juni, an-
dernfalls bis zum 31. Juli,

berücksichtigt werden (Ausschlussfristen). 3Entspricht der Zulas-
sungsantrag nicht den rechtlichen Mindestanforderungen oder feh-
len bei Ablauf der Fristen nach Satz 2 notwendige Unterlagen oder
nach Absatz 4 erforderliche Angaben, gilt Satz 1 entsprechend.

§ 4

Beteiligung am Verfahren

(1) 1Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bei der Bewer-
bung für das Sommersemester bis zum 15. Januar, bei der Bewerbung
für das Wintersemester bis zum 15. Juli die Hochschulzugangs-
berechtigung für den gewählten Studiengang erworben hat. 2Werden
mehrere einschlägige Hochschulzugangsberechtigungen vorgelegt,
wird dem Zulassungsantrag die zuerst erworbene zugrunde gelegt.

(2) Wer bei der Bewerbung für das Sommersemester bis zum
15. Januar, bei der Bewerbung für das Wintersemester bis zum
15. Juli das 55. Lebensjahr vollendet hat, wird am Vergabeverfahren
nur beteiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter Berücksichti-
gung der persönlichen Situation der Bewerberin oder des Bewerbers
schwerwiegende wissenschaftliche oder berufliche Gründe sprechen.

(3) 1Vom Vergabeverfahren ist ausgeschlossen, wer für den ge-
wählten Studiengang im Zeitpunkt der Antragstellung an einer in der
Bundesrepublik Deutschland gelegenen Hochschule (deutsche Hoch-
schule) als Studentin oder Student eingeschrieben ist; dies gilt nicht
im Fall der Einschreibung für einen Teilstudienplatz oder bei Nach-
weis von Gründen für einen Studienortwechsel nach § 15 Satz 2.
2Wer in dem gewählten Studiengang bereits an einer deutschen
Hochschule eingeschrieben war, kann seine Zulassung in diesem
Studiengang sowohl im Verfahren der Zentralstelle für einen Studi-
enplatz des ersten Fachsemesters als auch nach Maßgabe der Vor-
schriften für die Zulassung zu höheren Fachsemestern beantragen.

§ 5

Besonderer öffentlicher Bedarf
1Das Bundesministerium der Verteidigung teilt der Zentralstelle

für das Sommersemester bis zum 15. Januar, für das Wintersemester
bis zum 15. Juli (Ausschlussfristen) unter Angabe einer Reihenfolge
mit, wen es für die Studienplätze benennt, die dem Sanitätsoffizier-
dienst der Bundeswehr vorbehalten sind. 2Wer einen Studienplatz
aus dieser Quote erhält, kann nicht nach anderen Bestimmungen die-
ser Verordnung zugelassen werden.

III. Quotierung und Verfahrensablauf

§ 6

Quotierung

(1) 1Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Studienort
vorweg abzuziehen:

1. für die Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen oder
Staatenlosen, die nicht nach § 2 Satz 2 Deutschen gleichgestellt
sind, 8 vom Hundert,

2. für die Zulassung im Sanitätsoffizierdienst der Bundeswehr

a) 1,8 vom Hundert im Studiengang Medizin,

b) 0,5 vom Hundert im Studiengang Pharmazie,

c) 0,1 vom Hundert im Studiengang Tiermedizin,

d) 1,4 vom Hundert im Studiengang Zahnmedizin.
2Die von der jährlichen Aufnahmekapazität auf die Quote nach
Satz 1 Nr. 1 entfallenden Studienplätze können nach Maßgabe des
Landesrechts zu einem Zulassungstermin (Wintersemester oder
Sommersemester) vergeben werden; § 7 Abs. 1 bleibt unberührt.

(2) 1Darüber hinaus sind von der Gesamtzahl der festgesetzten
Zulassungszahlen vorweg abzuziehen:

1. 2 vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte,

2. 0,2 vom Hundert für die Auswahl der Bewerberinnen und Be-
werber mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung,

3. 3 vom Hundert für die Auswahl für ein Zweitstudium.
2Der Anteil der für Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer
Hochschulzugangsberechtigung bei der Verfahrensdurchführung zur
Verfügung stehenden Studienplätze an der Gesamtzahl der Studien-
plätze darf nicht größer sein als ihr Anteil an der Bewerbergesamt-
zahl. 3Für jede Quote nach Satz 1 muss mindestens ein Studienplatz
zur Verfügung gestellt werden.
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(3) Die Zahl der in der Abiturbestenquote zu vergebenden Studi-
enplätze beträgt je Studienort 20 vom Hundert der Zahl der nach Ab-
zug der Quoten nach Absatz 1 und 2 verbleibenden Studienplätze.

(4) Die Zahl der durch das Auswahlverfahren der Hochschulen zu
vergebenden Studienplätze beträgt je Studienort 60 vom Hundert der
Zahl der nach Abzug der Quoten nach Absatz 1 und 2 verbleibenden
Studienplätze.

(5) Die verbleibenden Studienplätze, vermindert um die Zahl der
nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungsanspruchs Auszu-
wählenden, die nicht in der Abiturbestenquote oder im Auswahlver-
fahren der Hochschulen zugelassen worden waren, werden nach
Wartezeit vergeben.

(6) 1In den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Absatz 5 ver-
fügbar gebliebene Studienplätze werden der Quote nach Absatz 4
hinzugerechnet. 2In den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, Absatz 2
und 3 verfügbar gebliebene Studienplätze werden der Quote nach
Absatz 5 hinzugerechnet.

§ 7

Ablauf des zentralen Vergabeverfahrens

(1) Ein Vergabeverfahren umfasst jeweils die auf einen Zulas-
sungstermin (Sommersemester oder Wintersemester) bezogene Ver-
gabe von Studienplätzen.

(2) Nach der Zulassung der nach § 5 Satz 1 Benannten trifft die
Zentralstelle die Auswahl in der Abiturbestenquote nach § 11 und
lässt die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber nach § 20 zu.

(3) 1Danach vergibt die Zentralstelle die Studienplätze der Quoten
nach § 6 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5. 2An der Vergabe der Studienplät-
ze dieser Quoten wird nicht beteiligt, wer in der Abiturbestenquote
zugelassen worden ist. 3Wer in einer oder mehreren dieser Quoten zu
berücksichtigen ist, wird auf allen entsprechenden Ranglisten ge-
führt. 4Bei der Auswahl werden die Ranglisten in folgender Reihen-
folge berücksichtigt:

1. Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungsan-
spruchs nach § 19, sofern die frühere Zulassung weder in der
Abiturbestenquote noch im Auswahlverfahren der Hochschulen
erfolgt ist,

2. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer
Hochschulzugangsberechtigung nach § 16 und Auswahl für ein
Zweitstudium nach § 17,

3. Auswahl nach Wartezeit nach § 14,

4. Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 15.
5Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber lässt die Zentral-
stelle nach § 21 zu. 6Bei der Auswahl und Verteilung kann die Zen-
tralstelle durch Überbuchung der Zulassungszahlen berücksichtigen,
dass Studienplätze voraussichtlich nicht angenommen werden.

(4) Wer an der Vergabe der Studienplätze nach Absatz 2 oder 3 be-
teiligt, aber nicht zugelassen worden ist, erhält von der Zentralstelle
einen Ablehnungsbescheid.

§ 8

Zulassungsbescheid
1Im Zulassungsbescheid teilt die Zentralstelle mit, bis wann sich

der oder die Zugelassene bei der im Zulassungsbescheid genannten
Hochschule einzuschreiben hat. 2Ist die Einschreibung bis zu diesem
Termin nicht beantragt worden oder lehnt die Hochschule eine Ein-
schreibung ab, weil sonstige Einschreibvoraussetzungen nicht vor-
liegen, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 3Satz 1 und 2 gel-
ten entsprechend, wenn der Zulassungsbescheid von der Hochschule
erlassen wird.

§ 9

Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens
1Mit der Vergabe der Studienplätze nach § 7 Abs. 3 ist das zentrale

Vergabeverfahren abgeschlossen. 2Studienplätze in den von der Zen-
tralstelle vergebenen Quoten, die nach Abschluss des zentralen Ver-
gabeverfahrens noch verfügbar sind oder wieder verfügbar werden,
werden im Auswahlverfahren der Hochschulen vergeben.

§ 10
Auswahlverfahren der Hochschulen

(1) Das Auswahlverfahren der Hochschulen wird nach den Be-
stimmungen des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes und der
Hochschulzulassungsverordnung vom 19. Februar 2001 (GVBl.
S. 54), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Juli 2004 (GVBl.
S. 289) in den jeweils geltenden Fassungen durchgeführt. Die Hoch-
schulen sind in diesem Verfahren nicht verpflichtet, den Sachverhalt
von Amts wegen zu ermitteln.

(2) 1Am Auswahlverfahren der Hochschulen wird nicht beteiligt,
wer

1. unter die Quoten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
und 3 fällt oder

2. im Zulassungsantrag keinen gültigen Studienortwunsch für die-
ses Verfahren genannt hat oder

3. nach § 7 Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 5 von der Zentralstelle zugelas-
sen worden ist.

2Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 vor, erlässt die Zen-
tralstelle für das Auswahlverfahren der Hochschulen im eigenen
Namen einen Ausschlussbescheid.

(3) Die Zentralstelle teilt den Hochschulen für das Sommersemes-
ter bis zum 10. Februar, für das Wintersemester bis zum 10. August
mit, welche Bewerberinnen und Bewerber an ihren Auswahlverfah-
ren zu beteiligen sind, und übermittelt dabei studiengangweise fol-
gende Angaben:

1. Namen und Anschrift sowie Tag und Ort der Geburt,
2. die Ortspräferenz für die jeweilige Hochschule,

3. die nach § 11 Abs. 3 bis 5 ermittelte Durchschnittsnote,

4. die nach § 14 ermittelte Wartezeit,

5. die Erfüllung der Voraussetzungen für eine erneute Zulassung
nach § 19 Abs. 2 Satz 2.

(4) 1Die Hochschulen teilen der Zentralstelle für das Sommerse-
mester bis zum 18. März, für das Wintersemester bis zum 18. Sep-
tember ihre Verfahrensergebnisse in Form von Ranglisten mit. 2Wer
danach von mehr als einer Hochschule zugelassen werden soll, wird
von der Zentralstelle darüber unterrichtet und erhält für das Sommer-
semester bis zum 25. März, für das Wintersemester bis zum
25. September (Ausschlussfristen) Gelegenheit, sich durch schrift-
liche Erklärung gegenüber der Zentralstelle für eine dieser Hoch-
schulen verbindlich zu entscheiden. 3Wird keine Erklärung nach
Satz 2 abgegeben, wird die Zulassung durch die jeweils in höchster
Präferenz genannte Hochschule wirksam. 4Führt das Verfahren nach
Satz 2 und 3 dazu, dass Bewerberinnen und Bewerber, die von mehr
als einer Hochschule zugelassen werden sollen, auf frei gewordene
Plätze aufrücken, gilt Satz 3 entsprechend.

(5) 1Die Zentralstelle übermittelt den Hochschulen für das Som-
mersemester bis zum 30. März, für das Wintersemester bis zum
30. September die nach Absatz 4 Satz 2 bis 4 bereinigten Ranglisten.
2Die Hochschulen erteilen nach Maßgabe dieser Ranglisten die
Zulassungs- und Ablehnungsbescheide. 3Sie können dabei durch
Überbuchung der Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Studien-
plätze voraussichtlich nicht besetzt werden. 4Hochschulen können
die Zentralstelle damit beauftragen, Zulassungs- sowie Ablehnungs-
bescheide zu erstellen und im Namen und Auftrag der Hochschule
zu versenden.

(6) 1Die Hochschulen teilen der Zentralstelle für das Sommerse-
mester bis zum 9. April, für das Wintersemester bis zum 10. Oktober
ihre Einschreibergebnisse mit. ²Sind danach Studienplätze noch ver-
fügbar oder werden Studienplätze wieder verfügbar, schreibt die
Zentralstelle die Ranglisten nach Maßgabe des Absatzes 4 Satz 4
fort und übermittelt sie jeweils für das Sommersemester bis zum
13. April, für das Wintersemester bis zum 14. Oktober an die Hoch-
schulen. ³Die Hochschulen führen auf dieser Grundlage ein Nach-
rückverfahren durch; dabei werden keine Ablehnungsbescheide er-
teilt. 4Absatz 5 Satz 4 gilt entsprechend.

(7) 1Nach Abschluss des Nachrückverfahrens werden Studienplät-
ze, die noch verfügbar sind oder wieder verfügbar werden, von der
Hochschule durch das Los an Bewerberinnen und Bewerber verge-
ben, die für das Sommersemester frühestens am 15. März, spätestens
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am 15. April und für das Wintersemester frühestens am 15. Septem-
ber, spätestens am 15. Oktober bei der Hochschule schriftlich die
Zulassung beantragt haben. 2Die Hochschule kann für die Antrag-
stellung von Satz 1 abweichende Fristen bestimmen, die in geeigne-
ter Weise bekannt zu geben sind.

IV. Quoten und Auswahlkriterien
des zentralen Vergabeverfahrens

§ 11
Auswahl in der Abiturbestenquote

(1) An der Vergabe der Studienplätze in der Abiturbestenquote
wird nicht beteiligt, wer

1. im Zulassungsantrag keinen gültigen Studienortwunsch für die-
se Quote genannt hat, oder

2. unter die Quoten nach § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3
fällt.

(2)1Für die Besetzung der Studienplätze in der Abiturbestenquote
werden so viele Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt, wie insge-
samt in dieser Quote Studienplätze zu vergeben sind. 2Die Auswahl er-
folgt nach Absatz 3 bis 5; dabei werden die §§ 12 und 13 angewendet.

(3) 1Die Rangfolge wird durch die nach Anlage 2 ermittelte Durch-
schnittsnote bestimmt. 2Eine Gesamtnote gilt als Durchschnittsnote
nach Satz 1.

(4) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter die letzte
Bewerberin und den letzten Bewerber mit feststellbarer Durch-
schnittsnote eingeordnet.

(5) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht
selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert gewesen zu sein, ei-
ne bessere Durchschnittsnote zu erreichen, wird auf Antrag mit der
besseren Durchschnittsnote berücksichtigt.

§ 12
Landesquoten

(1) Für die Auswahl in der Abiturbestenquote bildet die Zentral-
stelle Landesquoten, sofern in dem jeweiligen Studiengang mehr als
15 Studienplätze zur Verfügung stehen.

(2) 1Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem Drittel nach
seinem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewerber
für den betreffenden Studiengang (Bewerberanteil) und zu zwei
Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis un-
ter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil). 2Die sich danach
für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg ergebenden Quoten
werden um 30 vom Hundert erhöht. 3Die auf die so ermittelten Lan-
desquoten entfallenden Studienplätze werden in der Weise errech-
net, dass zunächst jeder Landesquote ein Studienplatz zugeteilt wird
und die verbleibenden Studienplätze nach dem d’Hondtschen
Höchstzahlverfahren ermittelt werden.

(3) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines Landes wird
nur berücksichtigt, wer

1. für diesen Studiengang zu dem Personenkreis gehört, der an der
Auswahl in der Abiturbestenquote zu beteiligen ist, und

2. eine nach den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz bei der
Berechnung des Bewerberanteils eines Landes zu berücksich-
tigende Hochschulzugangsberechtigung in dem betreffenden
Land erworben hat.

(4) Für die Berechnung des Bevölkerungsanteils ist die Fortschrei-
bung über die deutsche Wohnbevölkerung maßgeblich, die zuletzt
vor dem Bewerbungsschluss des jeweiligen Vergabeverfahrens vom
Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurde.

§ 13
Zurechnung zu den Landesquoten

(1) Soweit Landesquoten gebildet werden, wird die Auswahl für
jede Landesquote getrennt unter den Bewerberinnen und Bewerbern
vorgenommen, die der jeweiligen Landesquote zuzurechnen sind.

(2) 1Im Falle einer im Inland erworbenen deutschen Hochschulzu-
gangsberechtigung bestimmt der Ort des Erwerbs die Zurechnung zu

den Landesquoten. 2Wer keiner Landesquote zugerechnet werden
kann, wird entsprechend den Bevölkerungsanteilen durch das Los ei-
ner Landesquote zugeordnet.

(3) Kann das Studienplatzkontingent einer Landesquote aus Man-
gel an Bewerbungen nicht ausgeschöpft werden, werden die Studi-
enplätze in entsprechender Anwendung des § 12 Abs. 2 auf die üb-
rigen Landesquoten verteilt.

§ 14
Auswahl nach Wartezeit

(1) 1Die Rangfolge wird durch die Zahl der seit dem Erwerb der
Hochschulzugangsberechtigung verstrichenen Halbjahre bestimmt.
2Es zählen nur volle Halbjahre vom Zeitpunkt des Erwerbs der
Hochschulzugangsberechtigung bis zum Beginn des Semesters, für
das die Zulassung beantragt wird. 3Halbjahre sind die Zeit vom
1. April bis zum 30. September eines Jahres (Sommersemester) und
die Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. März des folgen-
den Jahres (Wintersemester).

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberech-
tigung nicht nachgewiesen, wird die Zahl der Halbjahre seit dem Er-
werb der Hochschulzugangsberechtigung nicht berücksichtigt.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht
selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert gewesen zu sein, die
Hochschulzugangsberechtigung zu einem früheren Zeitpunkt zu er-
werben, wird auf Antrag bei der Ermittlung der Wartezeit mit dem
früheren Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung
berücksichtigt.

(4) 1Ist vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ein
berufsqualifizierender Abschluss außerhalb der Hochschule erlangt
und die Hochschulzugangsberechtigung vor dem 16. Juli 2007 er-
worben worden, wird die Zahl der Halbjahre um eins für je sechs
Monate Berufsausbildung, höchstens jedoch um zwei Halbjahre er-
höht. 2Ist im Falle des Satzes 1 die Hochschulzugangsberechtigung
vor dem 16. Januar 2002 erworben worden, wird die Zahl der Halb-
jahre um bis zu vier erhöht. 3Dies gilt entsprechend, wenn die Ab-
leistung eines Dienstes eine Bewerberin oder einen Bewerber daran
gehindert hat, vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung
einen berufsqualifizierenden Abschluss außerhalb der Hochschule
zu erlangen, sofern der berufsqualifizierende Abschluss zu einer Er-
höhung der Zahl der Halbjahre nach Satz 1 oder 2 geführt hätte.

(5) 1Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 liegt vor
bei

1. Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der anerkannten
Ausbildungsberufe nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 des Berufsbildungsför-
derungsgesetzes in der Fassung vom 12. Januar 1994 (BGBl. I
S. 78), das zuletzt durch Artikel 39 des Gesetzes vom 24. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 2954) geändert worden ist, enthalten
sind,

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Berufsfachschule oder Fachschule,

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen oder mittleren
Dienst der öffentlichen Verwaltung,

4. einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die nach Artikel 37
Abs. 1 oder 3 des Einigungsvertrages einer Berufsausbildung
nach den Nummern 1 bis 3 gleichzustellen ist.

2Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 Satz 1 mit
zweijähriger Ausbildungsdauer gilt als nachgewiesen, wenn die
Hochschulzugangsberechtigung an einem Abendgymnasium oder
an einem Kolleg erworben worden ist.

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl der Halbjahre
abgezogen, in denen die Bewerberin oder der Bewerber an einer
deutschen Hochschule als Studentin oder Student eingeschrieben
war.

(7) Es werden höchstens 16 Halbjahre berücksichtigt.

§ 15
Auswahl nach Härtegesichtspunkten

1Die Studienplätze der Härtequote werden auf Antrag an Bewer-
berinnen und Bewerber vergeben, für die es eine außergewöhnliche



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 61. Jahrgang Nr. 10 5. April 2005 201

Härte bedeuten würde, wenn sie für den genannten Studiengang kei-
ne Zulassung erhielten. 2Eine außergewöhnliche Härte liegt vor,
wenn in der eigenen Person liegende besondere soziale oder famili-
äre Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums oder einen sofor-
tigen Studienortwechsel zwingend erfordern. 3Die Rangfolge wird
durch den Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt.

§ 16

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber
mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung

(1) 1Ist die Hochschulzugangsberechtigung in einem anderen noch
nicht abgeschlossenen Studiengang erworben worden (besondere
Hochschulzugangsberechtigung), ist eine Auswahl im Rahmen der
Quoten nach § 6 Abs. 3 bis 5 ausgeschlossen. 2Die Rangfolge wird
durch die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung be-
stimmt.

(2) Weist die Hochschulzugangsberechtigung keine auf eine Stelle
nach dem Komma bestimmte Durchschnittsnote im Rahmen eines
sechsstufigen Notensystems aus, ist diese durch eine besondere Be-
scheinigung der Einrichtung nachzuweisen, an der die Hochschulzu-
gangsberechtigung erworben wurde.

(3) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter die letzte
Bewerberin und den letzten Bewerber mit feststellbarer Durch-
schnittsnote eingeordnet.

§ 17

Auswahl für ein Zweitstudium

(1) Wer bereits ein Studium in einem anderen Studiengang an ei-
ner deutschen Hochschule abgeschlossen hat (Bewerberinnen und
Bewerber für ein Zweitstudium), kann nicht im Rahmen der Quoten
nach § 6 Abs. 3 bis 5 ausgewählt werden.

(2) 1Die Rangfolge wird durch eine Messzahl bestimmt, die aus
dem Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums und dem Grad
der Bedeutung der Gründe für das Zweitstudium ermittelt wird. 2Die
Einzelheiten zur Ermittlung der Messzahl ergeben sich aus Anlage 3.

(3) Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftlichen Gründen an-
gestrebt wird, erfolgt die Auswahl auf der Grundlage der Feststellun-
gen der im Zulassungsantrag an erster Stelle genannten Hochschule.

§ 18

Nachrangige Auswahlkriterien

(1) 1Besteht bei der Auswahl in der Abiturbestenquote Rang-
gleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach den Bestimmungen
über die Auswahl nach Wartezeit. 2Besteht bei der Auswahl nach
Wartezeit Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge durch die
nach § 11 Abs. 3 bis 5 ermittelte Durchschnittsnote.

(2) 1Besteht danach noch Ranggleichheit oder besteht bei der Aus-
wahl in den übrigen Quoten Ranggleichheit, wird vorrangig ausge-
wählt, wer zu dem Personenkreis nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
gehört und durch eine Bescheinigung glaubhaft macht, dass der
Dienst in vollem Umfang abgeleistet ist oder bei einer Bewerbung
für das Sommersemester bis zum 30. April und bei einer Bewerbung
für das Wintersemester bis zum 31. Oktober in vollem Umfang ab-
geleistet sein wird, oder glaubhaft macht, dass bis zu den genannten
Zeitpunkten mindestens neun Monate Dienst nach § 19 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 ausgeübt sein werden. 2Im Übrigen entscheidet bei
Ranggleichheit das Los.

V. Auswahl nach einem Dienst aufgrund früherer Zulassung

§ 19

Auswahl nach einem Dienst
aufgrund früheren Zulassungsanspruchs

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die 

1. eine Dienstpflicht nach Artikel 12a des Grundgesetzes erfüllt
oder eine solche Dienstpflicht oder entsprechende Dienstleistun-
gen auf Zeit übernommen haben bis zur Dauer von drei Jahren,

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach dem Entwick-
lungshelfer-Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2954), geleistet haben,

3. ein freiwilliges soziales Jahr nach dem Gesetz zur Förderung ei-
nes freiwilligen sozialen Jahres in der Fassung vom 15. Juli 2002
(BGBl. I S. 2596), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Geset-
zes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3242), oder ein freiwil-
liges ökologisches Jahr nach dem Gesetz zur Förderung eines
freiwilligen ökologischen Jahres in der Fassung vom 15. Juli
2002 (BGBl. I S. 2600), zuletzt geändert durch Artikel 19 des
Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3242), oder im
Rahmen eines von der Bundesregierung geförderten Modellpro-
jekts geleistet haben,

4. ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebedürftige Person aus
dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von drei
Jahren betreut oder gepflegt haben,

(Dienst)

werden in dem genannten Studiengang aufgrund früheren Zulas-
sungsanspruchs ausgewählt, wenn sie zu Beginn oder während eines
Dienstes für diesen Studiengang zugelassen worden sind oder wenn
zu Beginn oder während eines Dienstes für diesen Studiengang nicht
an allen Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt waren. 2Der von
einem nach § 2 Satz 2 Deutschen gleichgestellten ausländischen
Staatsangehörigen oder Staatenlosen geleistete Dienst steht einem
Dienst nach Satz 1 gleich, wenn er diesem gleichwertig ist.

(2) 1Ist die frühere Zulassung in der Abiturbestenquote erfolgt,
lässt die Zentralstelle vorab die Bewerberin oder den Bewerber in
dieser Quote an demselben Studienort erneut zu. 2Ist die frühere Zu-
lassung im Auswahlverfahren einer Hochschule erfolgt, lässt diese
Hochschule in ihrem Auswahlverfahren die Bewerberin oder den
Bewerber vorab erneut zu. 3Ist die frühere Zulassung in einer sonsti-
gen, von der Zentralstelle vergebenen Quote erfolgt oder beruht der
Zulassungsanspruch nicht auf einer tatsächlich erfolgten Zulassung,
wählt die Zentralstelle die Bewerberin oder den Bewerber vor der
Vergabe der Studienplätze in den sonstigen Quoten aus. 4Die erneute
Zulassung nach Satz 1 und 2 setzt voraus, dass der Studienort der
früheren Zulassung für die entsprechende Quote an erster Stelle ge-
nannt worden ist.

(3) 1Die Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spätestens zum zwei-
ten Vergabeverfahren beantragt werden, das nach Beendigung des
Dienstes durchgeführt wird. 2Ist der Dienst noch nicht beendet, ist
durch Bescheinigung glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei einer
Bewerbung für das Sommersemester bis zum 30. April oder bei ei-
ner Bewerbung für das Wintersemester bis zum 31. Oktober beendet
sein wird.

(4) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den nach einem
Dienst aufgrund früheren Zulassungsanspruchs Auszuwählenden er-
forderlich, entscheidet das Los.

(5) Wer aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung zuzulassen ist,
die sich auf ein bereits abgeschlossenes Vergabeverfahren bezieht,
ist wie ein vorweg nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungs-
anspruchs Auszuwählender zu behandeln.

VI. Verteilung auf die Studienorte

§ 20

Verteilung der in der Abiturbestenquote
Ausgewählten auf die Studienorte

1Die Zulassung richtet sich vorrangig nach den im Zulassungs-
antrag nach § 3 Abs. 3 Satz 2 geäußerten Studienortwünschen.
2Können an einem Studienort nicht alle Bewerberinnen und Bewer-
ber zugelassen werden, die diesen Studienort an gleicher Stelle ge-
nannt haben, entscheidet über die Zulassung die nach § 11 Abs. 3
bis 5 ermittelte Durchschnittsnote. 3Besteht bei der Zulassung nach
Satz 2 Ranggleichheit, entscheidet die Rangfolge nach § 21 Abs. 1
Satz 2. 4Im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 5Wer an
keinen für diese Quote genannten Studienort verteilt werden kann,
wird nicht zugelassen.
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§ 21
Verteilung der nach § 7 Abs. 3 Ausgewählten auf die Studienorte

(1) 1Die Zulassung richtet sich vorrangig nach den im Zulassungs-
antrag nach § 3 Abs. 3 Satz 3 geäußerten Studienortwünschen.
2Können an einem Studienort nicht alle Bewerberinnen und Bewer-
ber zugelassen werden, die diesen Studienort an gleicher Stelle ge-
nannt haben, entscheidet die nachstehende Rangfolge:

1. amtlich festgestellte Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch
nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX),

2. einzige Wohnung oder Hauptwohnung mit dem Ehegatten oder
den Kindern in den dem Studienort zugeordneten Kreisen und
kreisfreien Städten,

3. Anerkennung des ersten Studienortwunsches nach Absatz 3,
4. einzige Wohnung oder Hauptwohnung bei den Eltern in den dem

Studienort zugeordneten Kreisen und kreisfreien Städten,

5. keiner der vorgenannten Gründe.
3Die Zuordnung von Kreisen und kreisfreien Städten zu den einzel-
nen Studienorten ergibt sich aus Anlage 4.

(2) Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 2 Ranggleich-
heit, entscheidet die nach § 11 Abs. 3 bis 5 ermittelte Durchschnitts-
note; bei der Zulassung für ein Zweitstudium gilt das Ergebnis der
Abschlussprüfung des Erststudiums als Grad der Qualifikation. 2Im
Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los.

(3) 1Für den an erster Stelle genannten Studienort kann ein Antrag
auf bevorzugte Berücksichtigung gestellt werden. Dem Antrag soll
nur stattgegeben werden, wenn die Zulassung an einem anderen Stu-
dienort unter Anlegung eines strengen Maßstabs mit erheblichen
Nachteilen verbunden wäre. 3Hierbei kommen insbesondere eigene
gesundheitliche, familiäre oder wirtschaftliche Umstände sowie wis-
senschaftliche Gründe in Betracht.

VII. Vergabe von Teilstudienplätzen

§ 22
Teilstudienplätze

(1) Studienplätze, bei denen die Zulassung auf den ersten Teil
eines Studiengangs beschränkt ist, weil das Weiterstudium an einer
deutschen Hochschule nicht gewährleistet ist (Teilstudienplätze),
werden getrennt von den übrigen Studienplätzen von der Zentralstel-
le vergeben.

(2) 1Die festgesetzte Zahl an Teilstudienplätzen, vermindert um
die Zahl der nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungsan-
spruchs Auszuwählenden, wird für das Sommersemester am
15. April und für das Wintersemester am 15. Oktober durch das Los
an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die bis dahin nicht
zugelassen sind. 2Die §§ 1 bis 4, 8, 19 und 21 gelten entsprechend;
die Zulassung für einen Teilstudienplatz wird nicht nach § 4 Abs. 3
Satz 1 berücksichtigt.

VIII. Schlussbestimmungen

§ 23
Inkrafttreten

(1) 1Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 2Sie gilt für die
Vergabeverfahren zum Wintersemester 2005/2006 und zum Som-
mersemester 2006.
(2) Die Verordnung über die zentrale Vergabe von Studienplätzen
(Vergabeverordnung ) vom 4. August 2000 (GVBl. S. 401), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 20. Dezember 2004 (GVBl. 2005
S. 3), tritt gleichzeitig außer Kraft.

Berlin, den 14. März 2005

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur

F l i e r l

Anlage 1

In das Verfahren der Zentralstelle einbezogene Studiengänge
(zu § 1 Satz 2)

Studiengänge ohne Fachhochschulstudiengänge mit dem Ab-
schluss Diplom oder Staatsexamen (ohne Lehrämter):

Biologie

Medizin 

Pharmazie

Psychologie

Tiermedizin

Zahnmedizin

Anlage 2

Ermittlung der Durchschnittsnote
(zu § 11 Abs. 3 Satz 1)

(1) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von Zeugnis-
sen der allgemeinen Hochschulreife, die an Gymnasien mit neu-
gestalteter Oberstufe erworben wurden“ gemäß Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom
8. November 1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 191.1),

2. „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der
Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 7. Juli 1972 in der Fassung vom 16. Juni 2000 – Anla-
gen nach dem Stand der Fortschreibung vom 23. April 2004 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 176),

3. „Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen
und Nichtschüler entsprechend der Gestaltung der gymnasialen
Oberstufe in der Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 13. September 1974 in der Fassung vom
16. Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 192.2),

4. „Vereinbarung über die Durchführung der Abiturprüfung für
Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen“ gemäß Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 21. Februar 1980 in der Fas-
sung vom 14. Dezember 2001 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 485.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasien“ gemäß Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 1979 in der
Fassung vom 16. Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 240.2),

6. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs“ gemäß Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 1979 in der Fassung vom
16. Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnitts-
note enthalten, wird diese von der Zentralstelle bei der Rangplatz-
bestimmung zugrunde gelegt. 2Enthält die Hochschulzugangsbe-
rechtigung keine Durchschnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl
der Gesamtqualifikation, wird von der Zentralstelle nach Anlage 2
der „Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstu-
fe in der Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 13. Dezember 1973 in der Fassung vom 16. Juni 2000
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 192) die
Durchschnittsnote aus der Punktzahl der Gesamtqualifikation er-
rechnet. 3Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma errechnet; es wird nicht gerundet.

(2) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der
„Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der an Gymnasi-
en erworbenen Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife“ gemäß
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20. März 1969 – in der
Fassung vom 20. Juni 1972 – und vom 13. Dezember 1973 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 191) wird die
allgemeine Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel der
Noten der Hochschulzugangsberechtigung einschließlich der Noten
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für die im 11. und 12. Schuljahr abgeschlossenen Fächer wie folgt
gebildet:

1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine Note für das
Fach Gemeinschaftskunde aus, werden die Noten für die Fächer
Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie sowie für
sonstige Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung als
zu dem Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind,
nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechtigung keine Note für das
Fach Gemeinschaftskunde aus, ist diese aus dem arithmetischen
Mittel der Noten für die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozial-
kunde und Philosophie oder für die Fächer, die in der Hochschul-
zugangsberechtigung als zu dem Fach Gemeinschaftskunde ge-
hörig ausgewiesen sind, zu bilden;

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine Note für das Fach
Geschichte mit Gemeinschaftskunde ausgewiesen, gilt diese
Note als Note für das Fach Geschichte und als Note für das Fach
Sozialkunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde wird
gerundet;

5. ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben den Noten für
die Fächer Biologie, Chemie und Physik eine Gesamtnote für
den naturwissenschaftlichen Bereich ausgewiesen, bleibt diese
bei der Errechnung der Durchschnittsnote außer Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunsterziehung,
Musik und Sport bleiben außer Betracht, es sei denn, dass die
Zulassung zu einem entsprechenden Studiengang beantragt
wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und Sport werden
gewertet, soweit sie Kernpflichtfächer waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und für Ar-
beitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt;

9. die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma
errechnet; es wird nicht gerundet.

2Die allgemeine Durchschnittsnote wird von der Schule, die beson-
deren Durchschnittsnoten für bestimmte Studiengänge nach Satz 1
Nr. 6 werden auf Antrag von der Schule in der Hochschulzugangs-
berechtigung oder einer besonderen Bescheinigung ausgewiesen.
3Für Hochschulzugangsberechtigungen, die vor dem 1. April 1975
erworben wurden, ermittelt die Zentralstelle die Durchschnittsnoten,
soweit sie nicht von der Schule ausgewiesen sind.

(3) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage

1. der „Vereinbarung über Abendgymnasien“ gemäß Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 3. Oktober 1957 in der Fassung
vom 8. Oktober 1970 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 8. Juli 1965
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 248)
über die „Institute zur Erlangung der Hochschulreife (‚Kollegs‘)“

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel der Noten
der Hochschulzugangsberechtigung mit Ausnahme der Noten für die
Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung oder einer beson-
deren Bescheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausgewiesen sind,
gebildet. 2Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 findet Anwendung. 3Ist
die Durchschnittsnote nicht von der Schule ausgewiesen, wird sie
von der Zentralstelle nach Satz 1 und 2 errechnet.

(4) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die befristete gegenseitige Anerkennung
von Zeugnissen der fachgebundenen Hochschulreife, die an zur
Zeit bestehenden Schulen, Schulformen beziehungsweise -typen
erworben worden sind“ gemäß Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 226.2) und vom 16. Februar 1978
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der
Zeugnisse von besonderen gymnasialen Schulformen, die zu
einer allgemeinen Hochschulreife führen“ gemäß Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.1),

3. „Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschule“ gemäß Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976 in
der Fassung vom 16. Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 470)

finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 2Dabei ist bei
der Bildung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde nach
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 eine im Zeugnis ausgewiesene Note für das
Fach Wirtschaftsgeographie beziehungsweise Geographie mit Wirt-
schaftsgeographie einzubeziehen.

(5) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 3. Okto-
ber 1990 an einer in eine Hochschule übergeleiteten Bildungs-
einrichtung erworben wurden, ist eine Durchschnittsnote von der
Hochschule in dem Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung
auszuweisen. 2Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem
Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum
3. Oktober 1990 erworben wurden und eine Durchschnittsnote ent-
halten, die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, wird diese
von der Zentralstelle bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum
3. Oktober 1990 erworben wurden und nur Einzelnoten im Rahmen
eines sechsstufigen Notensystems enthalten, wird von der Zentral-
stelle eine Durchschnittsnote unter entsprechender Anwendung des
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 aus dem arithmetischen Mittel
der Noten gebildet; Noten für gegebenenfalls im 11. und 12. Schul-
jahr abgeschlossene Fächer sowie Noten für zusätzliche Unterrichts-
veranstaltungen und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberück-
sichtigt.

(8) 1Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum
3. Oktober 1990 erworben wurden und weder eine Durchschnittsno-
te, die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, noch Einzel-
noten im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems enthalten, ist ei-
ne Durchschnittsnote durch eine besondere Bescheinigung nachzu-
weisen, die von der für die Abnahme der entsprechenden Prüfung
zuständigen Stelle oder von der obersten Landesbehörde auszustel-
len ist, unter deren Aufsicht diese Prüfung durchgeführt worden ist.
2Bei der Bestimmung der Durchschnittsnote sind einzelne Prüfungs-
leistungen, die der Hochschulzugangsberechtigung zugrunde liegen,
zur Beurteilung heranzuziehen. 3Die Durchschnittsnote wird auf ei-
ne Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet.

(9) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik, die nach dem Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums
in der Bundesrepublik Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
8. Juli 1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.1) errechnet. 2Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen aus den in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Ländern, die nach dem Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom 12. März
1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 234)
und vom 25. Februar 1994 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 234.1) zur Aufnahme eines Studiums in der Bun-
desrepublik Deutschland berechtigen, wird die Durchschnittsnote
nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Februar
1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 235) errechnet. 3Die Durchschnittsnote
wird jeweils von der für die Ausstellung des Zeugnisses zuständigen
Stelle auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht ge-
rundet. 4Die Zentralstelle legt die auf dem Zeugnis oder in einer be-
sonderen Bescheinigung ausgewiesene Durchschnittsnote bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde.

(10) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland erworben wurden, ist eine Gesamtnote
durch eine besondere Bescheinigung nachzuweisen, die von der für
den Wohnsitz der Bewerberin oder des Bewerbers zuständigen Lan-
desbehörde für das Schulwesen auszustellen ist. 2Besteht kein Wohn-
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sitz in der Bundesrepublik Deutschland, ist die Bezirksregierung
Düsseldorf zuständig. 3Bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union wird die Gesamtnote von der Zentralstelle
auf der Grundlage des Beschlusses der Kultusministerkonferenz
vom 15. März 1991 in der Fassung vom 17. Juni 1994 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.5) berechnet. 4Hier-
bei sind einzelne Prüfungsleistungen, die der Hochschulzugangs-
berechtigung zugrunde liegen, und das Ergebnis einer ergänzenden
Prüfung in der Bundesrepublik Deutschland gleichgewichtig zur Be-
urteilung heranzuziehen; die Vorschriften der vorstehenden Absätze
sind sinngemäß zu berücksichtigen. 5Die Gesamtnote wird auf eine
Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet.

(11) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis einschließ-
lich 1986 aufgrund einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer
oder eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an
deutschen Schulen im Ausland (ausgenommen die Schulen mit neu-
gestalteter gymnasialer Oberstufe) und an Privatschulen im deutsch-
sprachigen Ausland erworben wurden, ist die Durchschnittsnote
durch eine Bescheinigung der oder des Prüfungsbeauftragten nach-
zuweisen. 2Dasselbe gilt weiterhin für die Zeugnisse der deutschen
Reifeprüfungen, die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und am Institut
auf dem Rosenberg in St. Gallen erworben wurden. 3Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt; es
wird nicht gerundet. 4Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die ab
1987 aufgrund einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer oder
eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an deut-
schen Schulen im Ausland erworben wurden, wird die auf dem
Zeugnis ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte
Durchschnittsnote von der Zentralstelle bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt.

(12) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den deutsch-
französischen Gymnasien ab dem Abiturtermin 1982 erworben wur-
den, wird der in den Zeugnissen gemäß Artikel 30 des Abkommens
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung der Französischen Republik vom 10. Februar 1972 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 90) ausgewie-
sene „allgemeine Notendurchschnitt“ bei der Rangplatzbestimmung
zugrunde gelegt. 2Für die Umrechnung des „allgemeinen Noten-
durchschnitts“ wird der für die Europäischen Schulen geltende Um-
rechnungsschlüssel gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 8. Dezember 1975 in der Fassung vom 11. Dezember 2002 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.2) ange-
wendet. 3Bei Absolventinnen und Absolventen der deutsch-französi-
schen Gymnasien in Freiburg und Saarbrücken werden für das Abi-
tur 1982 und 1983 die bis 1981 geltenden Richtlinien angewendet,
sofern durch die Neuregelung im Einzelfall eine Verschlechterung
der Durchschnittsnote eintritt. 4Die nach diesem Verfahren umge-
rechnete allgemeine Durchschnittsnote wird zusätzlich zum „allge-
meinen Notendurchschnitt“ im „Zeugnis über das Bestehen des
deutsch-französischen Abiturs“ ausgewiesen und durch den Stem-
pelzusatz „Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag über die Vergabe
von Studienplätzen“ gekennzeichnet.

Anlage 3

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium
(zu § 17 Abs. 2 Satz 2)

(1) Die Messzahl ist die Summe der Punktzahlen, die für das Er-
gebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums und für den Grad der
Bedeutung der Gründe für das Zweitstudium vergeben werden.

(2) 1Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums
werden folgende Punktzahlen vergeben:

1. Noten „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ — 4 Punkte;

2. Noten „gut“ und „voll befriedigend“ — 3 Punkte;

3. Note „befriedigend“ — 2 Punkte;

4. Note „ausreichend“ — 1 Punkt.
2Ist die Note der Abschlussprüfung des Erststudiums nicht nachge-
wiesen, wird das Ergebnis der Abschlussprüfung mit 1 Punkt bewer-
tet.

(3) 1Nach dem Grad der Bedeutung der Gründe für das Zweitstu-
dium werden folgende Punktzahlen vergeben:
1. „zwingende berufliche Gründe“ — 9 Punkte;

zwingende berufliche Gründe liegen vor, wenn ein Beruf ange-
strebt wird, der nur aufgrund zweier abgeschlossener Studien-
gänge ausgeübt werden kann;

2. „wissenschaftliche Gründe“ — 7 bis 11 Punkte;
wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im Hinblick auf eine
spätere Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung auf der Grund-
lage der bisherigen wissenschaftlichen und praktischen Tätigkeit
eine weitere wissenschaftliche Qualifikation in einem anderen
Studiengang angestrebt wird;

3. „besondere berufliche Gründe“ — 7 Punkte;
besondere berufliche Gründe liegen vor, wenn die berufliche Si-
tuation dadurch erheblich verbessert wird, dass der Abschluss
des Zweitstudiums das Erststudium sinnvoll ergänzt;

4. „sonstige berufliche Gründe“ — 4 Punkte;
sonstige berufliche Gründe liegen vor, wenn das Zweitstudium
aufgrund der beruflichen Situation aus sonstigen Gründen zu be-
fürworten ist;

5. „keiner der vorgenannten Gründe“ — 1 Punkt.
2Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punktzahl innerhalb
des Rahmens von 7 bis 11 Punkten davon abhängig, welches Ge-
wicht die Gründe haben, welche Leistungen bisher erbracht worden
sind und in welchem Maß die Gründe von allgemeinem Interesse
sind. 3Wird das Zweitstudium nach einer Familienphase zum Zwe-
cke der Wiedereingliederung oder des Neueinstiegs in das Berufsle-
ben angestrebt, kann dieser Umstand unabhängig von der Bewertung
des Vorhabens und seiner Zuordnung zu einer der vorgenannten Fall-
gruppen durch Gewährung eines Zuschlags von bis zu 2 Punkten bei
der Messzahlbildung berücksichtigt werden.

Anlage 4

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten
(zu § 21 Abs. 1 Satz 3)

(1) Ein Studienort kann eine Hochschule, ein Teil einer Hochschu-
le oder ein gemeinsames Studienangebot mehrerer Hochschulen
sein.

(2) 1Einem Studienort eines Landes zugeordnet sind der Kreis
oder die kreisfreie Stadt des Studienorts sowie die hieran angrenzen-
den Kreise oder kreisfreien Städte des Landes. 2Sofern sich in einem
Kreis oder in einer kreisfreien Stadt oder in den hieran angrenzenden
Kreisen oder kreisfreien Städten kein Studienort des Landes befin-
det, ist dieser Kreis oder diese kreisfreie Stadt dem nächsten Studi-
enort des Landes zugeordnet. 3Dies gilt entsprechend, wenn Studien-
gänge nur an bestimmten Studienorten des Landes angeboten wer-
den. 4Kreise und kreisfreie Städte eines Landes sind auch dem Stu-
dienort eines anderen Landes zugeordnet, wenn sie an den Kreis oder
die kreisfreie Stadt des Studienorts des anderen Landes angrenzen;
dabei gelten Bremen und Bremerhaven als eine kreisfreie Stadt.

(3) Örtliche und regionale Verwaltungseinheiten eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union, die an ein Land der Bun-
desrepublik Deutschland angrenzen, können einem Studienort die-
ses Landes zugeordnet werden, wenn sie an den Kreis oder die kreis-
freie Stadt dieses Studienorts angrenzen.

(4) In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis und jede
kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Studienorten des Landes als
Länge der Luftlinie zwischen Kreisstadt und Studienort in Kilome-
tern (km), jeweils auf 10 km gerundet – für Bayern in einer Stufen-
folge von 1 bis 9 entsprechend der Entfernung –, angegeben.

(5) Ist ein Studienort im Kreis oder in der kreisfreien Stadt oder in
einem hieran angrenzenden Kreis oder einer hieran angrenzenden
kreisfreien Stadt gelegen, ist als Entfernung 0 angegeben; dies gilt
auch für außerhalb des Landes gelegene Studienorte.

(6) Für Bayern ist der der Hauptwohnung nächstgelegene Studien-
ort jeweils mit der Stufe 1 angegeben; die weitere Zuordnung ergibt
sich aus der Stufenfolge.
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Kreiskennzahl Kreise Studienort Berlin

Kreisfreie Stadt
11000 Berlin 0

Angrenzende Kreise
Brandenburg
Kreisfreie Stadt

12054 Potsdam 0

Landkreise
12060 Barnim 0
12061 Dahme-Spreewald 0
12063 Havelland 0
12064 Märkisch-Oderland 0
12065 Oberhavel 0
12067 Oder-Spree 0
12069 Potsdam-Mittelmark 0
12072 Teltow-Fläming 0
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Verordnung
über die weitere Verlängerung

der Veränderungssperre XXIII-6p/14
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 22. März 2005

Auf Grund des § 16 Abs. 1 und des § 17 Abs. 2 Satz 3 des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414),
in Verbindung mit § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom
18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 10. März 2003 (GVBI. S. 146) erlas-

sene und durch Verordnung vom 26. März 2004 (GVBI. S. 151) bis
zum 9. April 2005 verlängerte Veränderungssperre wird um ein wei-
teres Jahr bis zum 9. April 2006 verlängert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften,
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber
dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend machen;
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.
Nach § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs
wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses
Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 22. März 2005

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Verlängerung

der Veränderungssperre XXIII-6g/17
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 22. März 2005

Auf Grund des § 16 Abs. 1 und des § 17 Abs. 1 Satz 3 des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414),
in Verbindung mit § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom
18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 26. März 2004 (GVBI. S. 150) erlas-

sene Veränderungssperre wird um ein Jahr bis zum 3. Juni 2006 ver-
längert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber
dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend machen;
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.
Nach § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs
wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses
Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 22. März 2005

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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